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Die Toleranz der Behördenstellen lässt

.ride: immer noch zu Wünschen übrig

Privateigentümer, welche sich anerbieten
einer Jenischen Familie ein Grundstück

zur Verfügung zu stehen, werden
durch die Auflagen und Anordnungen
der jeweiligen Gemeinden vergrault.

Las Fahrende Volk wurde leider bei der
Raumplanung nicht berücksichtigt.
Dadurch werden wir immer wieder mit der
Problematik konfrontiert, dass der
Eigentümer eines leerstehenden Geländes
bereit wäre, den Platz einer Jenischen
Familie zur Verfügung zu stellen, die
Gemeinde jedoch in Anbetracht der
Raumplanung Einwände erhebt und mit
Auflagen und Verboten die Belegung
des betreffenden Geländes verhindert
oder erschwert.

Da die Kantone und Gemeinden bis heute
für das Fahrende Volk nicht genügend

Stand- und Durchgangsplätze
geschaffen haben, sind wir auf das
Entgegenkommen und Verständnis der
Privateigentümer angewiesen, um unserer
Kultur entsprechend zu leben.

Unsere Anfragen betreffend Realisation
von legalen Aufenthaltsorten für das
Jenische Volk werden stets von den
zuständigen Behördenstellen mit der
Begründung abgetan, die Gemeinde verfüge

nicht über genügend freistehendes
gemeindeeigenes Areal. Selbstverständlich

wären die Gemeinden ansonsten

gerne bereit dem Jenischen Volk
einen Lebensraum zu gewähren und
ihren Beitrag an der Erhaltung der Kul¬

tur des Jenischen Volkes wahrzunehmen.
Schöne Worte, die mit der Realität

und der Praxis leider nicht viel am Hut
haben. Die Gemeinden müssten sich
doch sonst bei jeden Privatbesitzer,
welcher sich bereit erklärt, einer
Jenischen Familie ein Stück von seinem
Land zur Verfügung zu stellen, bedanken

und dem verständigen Eigentümer
keine Steine in den Weg legen.

Es ist uns ein Rätsel, warum die jeweiligen

Gemeinden die Belegung eines
Privatgrundstückes durch eine Jenische
Familie mit allen nur erdenklichen Mitteln

zu verhindern versuchen. Toleranz
gegenüber einer Minderheit zeichnet
sich durch aktives Tun aus und nicht
durch scheinheilige Reden. Solche
Modeworte wie Aufgeschlossenheit, Toleranz

und Gleichheit dienen nur dem
Prestige gewisser Gemeindevertretern
und haben nur zum Zweck die
Öffentlichkeit zu bluffen.

Minderheiten sollten nicht ausgegrenzt
und verneint, sondern bei der Gestaltung

des Lebensraumes einbezogen
werden. Die Vielfältigkeit einer Bevölkerung

ist für ein Land eine Bereicherung

und vermag die Eintönigkeit zu
durchbrechen.

Wir möchten hiermit allen Privatbesitzern,
welche einen Teil zur Erhaltung

der Lebensweise des Jenischen Volk
beitragen, für Ihr Entgegenkommen und
Verständnis danken. Nur gegenseitiges
Einvernehmen vermag die Problematik
der fehlenden legalen Aufenthaltsmöglichkeiten

für das Fahrende Volk zu
lösen.
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